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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR DATENSPEICHERUNG –
PRIVAT VERSICHERTE PATIENTEN


Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die Ambulanz des Mainzer Psychoanalytischen Instituts folgende Daten von mir elektronisch speichert und elektronisch verarbeitet:

1. BIOGRAFISCHE DATEN
Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort, Telefon, Email, Beruf

2. BEHANDLUNGSDATEN
Diagnosen, wahrgenommene Termine, Inhalte von Stunden, biografische Anamnese, evtl. Testauswertungen und deren Ergebnisse, evtl. Vorbehandlungen

3. VERWENDUNG DER DATEN
Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung der psychotherapeutischen Behandlung sowie zur Abrechnung mit den Krankenversicherungsträgern verwendet.

4. SPEICHERUNG DER DATEN
Die Daten werden auf dem Rechner der Ambulanz gespeichert. Es werden regelmäßig Sicherungskopien der Daten (siehe 1. und 2.) erstellt, die auf einer oder mehreren passwort-verschlüsselten Festplatte(n)/USB-Speicherstick(s)/Server gespeichert werden. 
Zugriff zu auf dem Rechner der Ambulanz gespeicherten Daten haben folgende Personen:
- Sekretärinnen des Mainzer Psychoanalytischen Instituts
- In der Ambulanz tätige PsychotherapeutInnen in Ausbildung

5. WEITERGABE DER DATEN
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass folgende Daten an meine zuständige Krankenkasse/Beihilfestelle/Privatabrechnungsstelle weitergegeben werden:
Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort, wahrgenommene Termine, Diagnosen

6. LÖSCHUNG DER DATEN UND RECHT AUF LÖSCHUNG
Die Daten müssen nach dem Sozialgesetzbuch 10 Jahre nach Behandlungsende aufbewahrt werden. Bei einigen chronischen Erkrankungen kann dieser Zeitraum auch 30 Jahre betragen. Nach dieser Frist werden die Daten auf dem Rechner und auf externen Sicherungsdatenträgern gelöscht. Papier-Unterlagen und Akten werden von einem zertifizierten Datenvernichtungsunternehmen nach den Bestimmungen der DSGVO vernichtet.

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich das Recht auf Löschung habe, sofern nicht andere gesetzliche Grundlagen oder Gründe dagegensprechen. Ich kann diese Erklärung jederzeit ohne Nennung von Gründen widerrufen.

Ich habe diese Ausführungen gelesen, ausreichend Zeit für Fragen gehabt und eine Ausfertigung dieser Erklärung erhalten.



Mainz, den ______________________ 



_________________________	
Unterschrift PatientIn[footnoteRef:1]		 [1:  Aus Lesbarkeitsgründen wird im ganzen Dokument diese Schreibform verwendet, um alle Geschlechter zu adressieren.] 
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